
174 Gesetzblatt Teil I Nr. 16 — Ausgabetag: 26. November 1963

§35

Die Volkskammer behandelt die Gesetzesvorlagen in 
erster und zweiter Lesung. Das Plenum kann beschlie
ßen, die erste und zweite Lesung zu verbinden.

§36

(1) Bei Vorlagen kann über jeden Abschnitt ein
schließlich Einleitung, Schluß und Überschrift beraten 
und einzeln abgestimmt werden. Die Abstimmung über 
mehrere oder alle sonstigen Teile einer Vorlage kann 
auf Beschluß der Volkskammer verbunden werden.

(2) Am Ende der Beratung erfolgt die Schlußabstim
mung über Annahme oder Ablehnung der Gesetzes
vorlage mit den etwa angenommenen Abänderungs
oder Zusatzanträgen.

§37

(1) Die Volkskammer kann jederzeit den Schluß der 
Beratung über einen Gegenstand beschließen.

(2) Wenn kein Redner mehr gemeldet ist, schließt der 
Präsident die Beratung.

§38

Zur Berichtigung bestimmter tatsächlicher Behaup
tungen oder zur Abwehr eines persönlichen Angriffs 
hat der Präsident nach dem Schlußwort des Bericht
erstatters oder nach Beendigung der Beratung des Ge
genstandes vor der Abstimmung auf Verlangen das 
Wort zu erteilen. Dem Redner, der die persönliche Be
merkung verursachte, ist auf Verlangen das Wort zu 
geben.

§39

(1) Vor der Abstimmung formuliert der Präsident die 
Fragen, über die abschließend abgestimmt werden soll 
und zwar so, daß sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet 
werden können.

(2) Der Präsident legt der Volkskammer die Anträge 
zur Abstimmung vor und bestimmt, in welcher Reihen
folge über sie abgestimmt werden soll. Anträge sind 
unmittelbar vor der Aufforderung zur Abstimmung zu 
verlesen, falls die Völkskammer nicht darauf verzichtet 
oder die Anträge gedruckt vorliegen.

(3) Bei der Abstimmung ist über den weitestgehenden 
Antrag zuerst abzustimmen.

(4) Über Abänderungsvorschläge ist stets vor der Ent
scheidung über den Teil der Vorlage, auf den sie sich 
beziehen, abzustimmen.

§40

(1) Namentliche Abstimmung erfolgt, wenn minde
stens 15 Abgeordnete es vor Beginn der Abstimmung 
beantragen. Namentliche Abstimmungen über Schluß
oder Vertagungsanträge sind unzulässig.

(2) Der Namensaufruf erfolgt nach dem Alphabet.

(3) Wird die Richtigkeit des Ergebnisses einer na
mentlichen Abstimmung unverzüglich nach der Verkün
dung angezweifelt, so hat das Präsidium das Ergebnis 
sofort nachzuprüfen und nötigenfalls zu berichtigen.

§41

Jeder Abgeordnete hat das Recht, seine Abstimmung 
kurz schriftlich zu begründen. Diese Begründung ist in 
den Sitzungsbericht aufzunehmen. Ihre Verlesung kann 
nicht verlangt werden.

§42

(1) Über die Verhandlungen der Volkskammer wird 
ein stenographisches Protokoll geführt.

(2) Die Niederschrift ist spätestens drei Tage nach 
Schluß der Sitzung Abgeordneten und Mitgliedern des 
Ministerrates auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen. 
Wird innerhalb weiterer drei Tage kein schriftlicher 
Antrag auf Berichtigung des Protokolls gestellt, so gilt 
es als genehmigt.

(3) Die endgültige Feststellung der Niederschrift steht 
im Zweifelsfalle dem Präsidium zu.

(4) Die Redner haben die stenographische Nieder
schrift ihrer Reden durchzusehen und binnen zwei Ta
gen, vom bestätigten Empfang an gerechnet, zurückzu
geben.

X. *

Mandatsprüfung

§43

(1) Wird das Recht der Mitgliedschaft eines Abge
ordneten angezweifelt, so prüft der Mandatsprüfungs
ausschuß der Volkskammer das Recht der Mitglied-' 
schaft.

(2) Solange nicht die Ungültigkeit seiner Wahl oder 
der Verlust des Rechts der Mitgliedschaft ausgesprochen 
ist, hat der Abgeordnete alle verfassungsmäßigen 
Rechte.

(3) Beim Ausscheiden von Abgeordneten aus der 
Volkskammer wird entsprechend § 19 des Gesetzes vom 
31. Juli 1963 über die Wahlen zu den Volksvertretungen 
der Deutschen Demokratischen Republik bzw. § 50 des 
Erlasses des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik vom 31. Juli 1963 über die Wahlen zur Volks
kammer und zu den örtlichen Volksvertretungen der 
Deutschen Demokratischen Republik verfahren.

XI.
Archiv der Volkskammer

§44

(1) Die Abgeordneten und die Mitglieder des Mini
sterrates oder deren Bevollmächtigte können die Akten 
des Archivs einsehen.


